Finanzbuchhalterische Behandlung von Steuern:

aktivierungspflichtige Steuern: 

Anschaffungsnebenkosten: alle Aufwendungen die Einmalig sind, werden aktiviert

                                            Zölle und Grunderwerbssteuer sind gemäß § 255 HGB 

                                            Anschaffungsnebenkosten.         

Betriebssteuern: 

Gewerbesteuer, Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Verbrauchssteuern

Aufwandssteuern, die gemäß § 242 Abs. 2 HGB den handelsrechtlichen Gewinn  mindern.                                   

Gewerbesteuer darf ab 2008 (Unternehmenssteuerreform) nicht mehr mindernd bei 

Personengesellschaften (KG, OHG) eingesetzt werden. § 4 Abs. 5 b EStG untersagt den 

Abzug als Betriebsausgabe. Handelsrechtlich muss die Gewerbesteuer wieder

hinzugerechnet werden. 

Einkommensteuerpflichtiger Gewinn = Handelsbilanzgewinn + Gewerbesteuer

Ausgleichsmäßig wurde der Gewerbemessbetrag um das 3,8 fache gemindert. 

Berechnung: 

     Gewinn aus Gewerbebetrieb

  ./. Freibetrag gemäß § 35 EStG       

      Gewerbeertrag

  x  Steuermesszahl (3,5 %)                                     

      Gewerbesteuer-Messbetrag 

  x  Gewerbesteuer-Hebesatz 400 %)  

      Gewerbesteuer 

      Einkünfte aus Gewerbebetrieb

 ./.  Sonderausgaben                        

      zu versteuerndes Einkommen 

 ./. 3,8 facher Gewebesteuer-Messbetrag

     Einkommenssteuerzahlung 

        + 5,5 % Solidaritätszuschlag

        + 9    % Kirchensteuer 

Personensteuern 

Einkommenssteuer, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer sind Personensteuern. Keine Abzug als Betriebsausgabe. Es handelt sich um Privatentnahmen und/oder Privateinlagen und werden auf dem Konto „Privat“ verbucht. 

Körperschaftssteuer (15 %) zahlen Kapitalgesellschaften (juristische Personen). Buchhalterisch handelt es sich um einen Aufwand, Kontenbezeichnung: Körperschaftssteuer.

Durchlaufsteuern

Umsatzsteuer, Vorsteuer und Lohnsteuer sind Durchlaufsteuern, die im Auftrage des Finanzamtes einzuziehen und abzuführen sind. 

Verbrauchssteuern

Kaffee-, Tee-, Tabak- und Mineralölsteuer sind Verbrauchssteuern. Buchhalterisch handelt es sich um Aufwendungen. 

Steuernachzahlungen

Steuernachzahlungen für abgeschlossene Geschäftsjahre werden auf dem

Konto: periodenfremde Aufwendungen verbucht. 

Steuererstattungen

Steuererstattungen für abgeschlossene Geschäftsjahre werden auf dem 

Konto: periodenfremde Erträge verbucht. 
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Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

Voraussetzung:  selbstständig nutzbar

                           abnutzbar

                           separat bewertbar 

Die Unternehmenssteuerreform 2008 unterscheidet 3 Gruppen :

Nettowert des geringwertigen Wirtschaftsgutes bis 60,00 €

Buchung erfolgt auf einem Aufwandskonto, direkte Betriebsausgabe, keine Aktivierung 

Nettowert des geringwertigen Wirtschaftsgutes von 60,01 € bis 150,00 €

Buchung erfolgt auf dem Bestandskonto „GWG“ und zeitgleich eine Vollabschreibung mit Hilfe des Kontos „Abschreibung auf GWG“. Es besteht eine Sofortabschreibungspflicht. 

Nettowert des geringwertigen Wirtschaftsgutes von 150,01 €  bis 1.000,00 €

Buchung erfolgt auf dem Bestandskonto „GWG-Sammelposten“. Ein jährliches neu zu bildendes Bestandskonto, wo alle geringwertige Wirtschaftsgüter dieser Gruppe erfasst werden. Dieses Konto wird fünf Jahre linear mit 20 % abgeschrieben. Beim Verkauf eines geringwertigen Wirtschaftsgutes dieser Gruppe wird nur einem Erfolgskonto verbucht. Die Abschreibung läuft weiter, obwohl das Wirtschaftsgut nicht mehr zum Betriebsvermögen gehört. Die Abschreibung dieser Gruppe erfolgt mit Hilfe des Kontos „ Abschreibung auf GWG“.

Außerplanmäßige Abschreibungen

Nicht abnutzbare Anlagegüter (Grundstücke) werden nur außerplanmäßig abgeschrieben.

Abnutzbare Anlagegüter die eine außergewöhnliche und dauernde Wertminderung haben müssen außerplanmäßig abgeschrieben werden gemäß § 253 (2) HGB.

Kontenbezeichnung:  außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen 

Abschreibung nach Leistungseinheiten

Diese Abschreibungsart kommt der tatsächlichen Abnutzung am nächsten. 

Berechnungsgrundlagen: km oder Maschinenstunden

Abschreibungsbetrag:     Anschaffungskosten x tatsächlicher Laufleistung

                                                        geplante Laufleistung
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Rückstellungen 

Passivierungspflicht gemäß § 249 (1) HGB und Ausweisungspflicht gemäß § 266 HGB

Rückstellungen können gebildet werden für:

· ungewisse Verbindlichkeiten (Steuernachzahlung, Prozesskosten, Pensionsverpflichtungen)

· drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (Preisrückgang bei gekauften Waren)

· Gewährleistungen

· geplante Instandhaltungsaufwendungen 

Buchungssatz:  „Aufwandskonto“ an Rückstellungskonto

Die Buchungen auf den Aufwandskonten haben zur Folge, dass der zu versteuernde Gewinn sich verringert, positive Auswirkungen auf die Liquidität der Firma.

Bildung der Rückstellung für eine geplante Fremdinstandhaltung.

Kostenvoranschlag:  15.000,00 € netto 

Fremdinstandhaltung  an sonstige Rückstellungen      15.000,00 €

Die Auflösungen der Rückstellungen kann in 3 Gruppen eingeteilt werden.

1) Rechnungsbetrag : 15.000,00 € netto

            sonstige Rückstellungen    15.000,00 €

            Vorsteuer                              2.850,00 €  an Bank   17.850,00 €

      2)  Rechnungsbetrag: 17.000,00 € netto 

           sonstige Rückstellungen   15.000,00 €

           Fremdinstandhaltung          2.000,00 €

           Vorsteuer                             3.230,00 €  an Bank 20.230,00 €

      3)  Rechnungsbetrag: 13.000,00 € netto 

           sonstige Rückstellungen  15.000,00 €

           Vorsteuer                            2.470,00 €   an Bank                                     15.470,00 €

                                                                               Erträge aus der Auflösung

                                                                               von Rückstellungen                2.000,00 €
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Bewertungen von Forderungen 

§ 253 (3) HGB unterteilt die Forderungen gemäß Ihrer Bonität in 3 Gruppen. 

einwandfreie Forderungen :     Forderungen bei denen ein Zahlungseingang in voller Höhe zu 

                                                 erwarten ist

zweifelhafte Forderungen :       Forderungen bei denen ein Zahlungseingang unsicher ist und ein 

                                                  vollständiger oder teilweise Forderungsausfall zu erwarten ist. 

uneinbringliche Forderungen :  Forderungen bei denen kein Zahlungseingang mehr zu erwarten ist

                                                   und der Forderungsausfall endgültig feststeht

Buchungsbeispiel: 

Verkauf von eigenen Erzeugnissen: 

einwandfreie Forderungen 1.190,00 €   an Umsatzerlöse   1.000,00 €

                                                                    Umsatzsteuer      190,00 €

Umbuchung in zweifelhafte Forderungen :

zweifelhafte Forderungen an einwandfreie Forderungen    1.000,00 €

Umbuchung in uneinbringliche Forderungen :

uneinbringliche Forderungen an zweifelhafte Forderungen  1.000,00 €

Nach Abschluss den Insolvenzverfahrens erfolgt eine direkte Abschreibung der Forderungen 

und eine Umbuchung der Umsatzsteuer.

Abschreibung auf Forderungen    1.000,00 €

Umsatzsteuer                                   190,00 €   an einwandfreie Forderungen        190,00 €

                                                                               uneinbringliche Forderungen 1.000,00 €

Erhält man unerwartet noch eine Zahlung auf eine bereits abgeschriebene Forderung wird die Umsatzsteuer wieder aktiviert.

Es erfolgt noch auf unser bereits abgeschriebene Forderung im laufenden Geschäftsjahr ein Zahlungseingang in Höhe von 238,00 €.

Bank 238,00 €  an   andere sonstige betriebliche Erträge  200,00 €

                                Umsatzsteuer                                        38,00 €

Erfolgte die Abschreibung im Vorjahr wird das Konto „periodenfremde Erträge“ gebucht. 

Einzelwertberichtigung 

Eine indirekte Abschreibung in Höhe des geschätzten Ausfalls für einen bestimmten Debitor. Eine direkte Abschreibung darf aus Gründen der Klarheit nicht erfolgen. Das Wertberichtigungskonto (Delkredere) ist ein passives Bestandskonto. Wertberichtigungen erfolgen mit dem Nettowert.

Einstellung in EWB (Aufwandskonto)    an   EWB zu Forderungen  

Pauschalwertberichtigung

Eine indirekte Abschreibung auf alle Debitoren. Auf Grund der betrieblichen Erfahrungen der letzten 3 - 4 Jahre wird ein Prozentsatz ermittelt. Dieser Prozentsatz muss rechnerisch nachvollziehbar sein. Das Wertberichtigungskonto ist ein passives Bestandskonto. Wertberichtigungen erfolgen mit dem Nettowert. 

Einstellung in PWB (Aufwandskonto)   an   PWB zu Forderungen 

